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Haushaltssatzung der 
Verwaltungsgemeinschaft Altfraunhofen, Landkreis Landshut 

für das Haushaltsjahr 2025 

I. 
Auf Grund Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Abs. 2 VGemO und Art. 40, 41 KommZG i. V. m. Art. 63 ff GO 
erlässt die Verwaltungsgemeinschaft folgende Haushaltssatzung, die hiermit gemäß Art. 24 
KommZG bekannt gemacht wird: 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 1.652.700,00 € 
und 
im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 1.062.000,00 € 
ab. 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

§ 4 
1) Verwaltungsumlage 

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 
Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 1.031.940,00 € 
festgesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohner der Mitgliedsgemeinden bemessen. 
Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach dem 
Stand vom 30.06.2024 auf 3.276 Einwohner festgesetzt. 
Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 315,00 € festgesetzt. 

2) Investitionsumlage 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 275.000,00 € festgesetzt. 

§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 

II. 
Das Landratsamt Landshut hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Verwaltungs-
gemeinschaft Altfraunhofen für das Haushaltsjahr 2025 mit Schreiben vom 05.05.2025 
rechtsaufsichtlich gewürdigt. 

III. 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen wird bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 
Haushaltssatzung öffentlich zugänglich gemacht und liegt während des ganzen Jahres in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Altfraunhofen, Rathausplatz 1, 84169 Altfraunhofen 
innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme bereit. 
 
Altfraunhofen, 06.05.2025 
Verwaltungsgemeinschaft Altfraunhofen 
Gez. 
Luise Hausberger 
Gemeinschaftsvorsitzende 
 
(Nr. 20-9410.1 vom 12.05.2025) 
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Haushaltssatzung des 
Schulverbandes Altfraunhofen – Baierbach, Landkreis Landshut 

für das Haushaltsjahr 2025 

I. 
Aufgrund des Art. 9 Bayer. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG) i. V. m. Art. 40 Abs. 1 des 
Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff der Gemeindeordnung 
(GO) erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung, die hiermit gemäß Art. 24 KommZG 
bekannt gemacht wird: 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 579.800,00 € 
und 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit   88.100,00 € 
ab. 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

§ 4 
(1) Schulverbandsumlage 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 
Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 327.500,00 € 
festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes 
umgelegt (Verwaltungsumlage). 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem 
Stand vom 1. Oktober 2024 auf 131 Verbandsschüler festgesetzt. 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.500,00 € festgesetzt. 

(2) Investitionsumlage 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 
Ausgaben im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 0,00 € festgesetzt und 
nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt 
(Investitionsumlage). 

2. Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 
vom 1. Oktober 2024 auf 131 Verbandsschüler festgesetzt. 

3. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler auf 0,00 € festgesetzt. 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 90.000,00 € festgesetzt. 

§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 7 
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 

II. 
Das Landratsamt Landshut hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan des Schulverbandes 
Altfraunhofen - Baierbach für das Haushaltsjahr 2025 mit Schreiben vom 05.05.2025 
rechtsaufsichtlich gewürdigt. 

III. 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen wird bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 
Haushaltssatzung öffentlich zugänglich gemacht und liegt während des ganzen Jahres in der 
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Geschäftsstelle des Schulverbandes Altfraunhofen – Baierbach, Rathausplatz 1, 84169 
Altfraunhofen innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme bereit. 
 
Altfraunhofen, 06.05.2025 
Schulverband Altfraunhofen - Baierbach 
Gez. 
Johann Schreff 
Schulverbandsvorsitzender 
 
(Nr. 20-9410.1 vom 12.05.2025) 
 
 
 
 

Haushaltssatzung des 
Zweckverbandes Wasserversorgungsgruppe Bruckberg (Landkreis Landshut) 

für das Haushaltsjahr 2025 

I. 

Aufgrund des § 10 der Verbandssatzung und Art. 40 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) i. V. m. Art. 63 ff der Bayer. Gemeindeordnung (GO) erlässt der 
Zweckverband folgende Haushaltssatzung, die hiermit gemäß Art. 24 KommZG bekannt gemacht 
wird: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.341.500,00 € 
und 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit    809.100,00 € 
ab. 

§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

§ 4 

Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 100.000,00 € festgesetzt. 

§ 6 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 

II. 

Das Landratsamt Landshut hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan des Zweckverbandes für 
das Haushaltsjahr 2025 mit Schreiben vom 28.04.2025 rechtsaufsichtlich gewürdigt. 

III. 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung 
einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Wasserversorgungsgruppe 
Bruckberg, Rathausplatz 1, 84079 Bruckberg öffentlich auf. Dort liegt auch die Haushaltssatzung 
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mit ihren Anlagen für die Dauer der Gültigkeit innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur 
Einsichtnahme bereit. 
 
Bruckberg, 09.05.2025 
Zweckverband 
Wasserversorgungsgruppe Bruckberg 
 
Gez. 
Radlmeier 
Verbandsvorsitzender 
 
(Nr. 20 – 9410.1 vom 15.05.2025) 
 
 
 
Landshut, den 15.05.2025 
Landratsamt 
 
gez. 
Dreier 
Landrat 


